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Öffentliche Bekanntmachung einer isolierten Befreiung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 13. März 2019 
(Az. 02368/2018 - 02) die beantragte iso-
lierte baurechtliche Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
27 für die Neuerrichtung einer Mobilfunk-
station mit neuem Antennenträger auf dem 
Dach des Anwesens Karl-Esser-Str. 1, Fl.-
Nr. 116/37, Gemarkung Großprüfening in 
Regensburg. 
Gegenstand des Bescheids ist die isolierte 
Befreiung von der Art der baulichen Nut-
zung in einem festgesetzten reinen Wohn-
gebiet für die Mobilfunkstation mit neuem 
Antennenträger als nicht störender Gewer-
bebetrieb.

Der isolierten Befreiung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 13. März 2019 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe (in 
Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 

93047 Regensburg, schriftlich, zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. Bauord-
nung). Eine Klageerhebung in elektroni-
scher Form per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi.Nr. 3.044) während der all gemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
0941/507-3631, wird empfohlen.

 

Regensburg, 13. März 2019
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
19 E 025 – Metallbauarbeiten 
 DIN 18360 Stahleinbauten
 Absendung der 
 Auftragsbekanntmachung im  
 EU-Amtsblatt am 21.03.19

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de  und 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
    VOL/A
19 A 050 –  Gebäudeinnenreinigung von  
 Stationsunterkünften 
19 A 051 –  Gebäudeinnenreinigung der  
 Gerhardinger-Grundschule
19 A 056 -  Unterstützung der Online- 
 Kommunikation der 
 Stadt Regensburg

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

4. Verhandlungsverfahren mit 
    Teilnahmewettbewerb nach VgV
18 E 117 -  Beteiligungsverfahren zur  
 Fortschreibung des Stadtent- 
 wicklungsplans - 
 „Regensburg-Plan 2035“
 Absendung der 
 Auftragsbekanntmachung im  
 EU-Amtsblatt am 15.03.19

19 E 012 –   Rahmenvereinbarung für  
 begleitende Bürgerbeteili- 
 gung und Öffentlichkeitsar- 
 beit „Neugestaltung   
 Bahnhofsumfeld“
 Absendung der 
 Auftragsbekanntmachung im  
 EU-Amtsblatt am 12.03.19

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

3. Teilnahmewettbewerb mit 
    freihändiger Vergabe nach VOL/A
19 F 037.1 – Lieferung, Inbetriebnahme  
 und Wartung eines digitalen  
 Langzeitarchivs für das
 Regensburger Stadtarchiv 

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben 

Vorankündigung
Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


